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Bauverwaltungsamt 

 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/0505/2017 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 30.11.2017 Vorberatung 

Rat der Stadt 12.12.2017 Entscheidung 

 
 

Das Integrierte Handlungskonzept Wupperorte hier: Beschuss der Festlegung 
des Gebietes  der sozialen Stadt Radevormwald, Wupperorte gem. § 171 e 
BauGB 
 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat der Stadt Radevormwald beschließt gem. § 171 e BauGB den in Anlage 1 
dargestellten Bereich „Radevormwald Wupperorte“ als Gebiet der sozialen Stadt 
festzulegen. 
 

 
 

Erläuterung: 
In den Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 des Landes NW wird unter 
„Zuwendungsgegenstand“ definiert, dass dies die städtebauliche Entwicklung oder 
Erneuerung eines Gebietes ist, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze 
abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein 
Bündel von Einzelmaßnahmen notwendig ist (Gesamtmaßnahme). Neben… sind 
Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie… Gebiete der sozialen Stadt (§ 171 e BauGB). 
 
Entsprechend Abs. 3 des vorgenannten Paragrafen legt die Gemeinde das Gebiet, in dem 
Maßnahmen der sozialen Stadt durchgeführt werden sollen, (auf Grundlage eines 
Entwicklungskonzeptes) durch Beschluss als Gebiet der sozialen Stadt fest.  
 
Nach Beschluss des InHK´s Wupperorte ist der Beschluss des Gebietes der sozialen Stadt 
eine weitere Voraussetzung für die Beantragung/ den Erhalt von Städtebaufördermitteln. 
 

 
 
Anlage: 
 
Zeichnerische Darstellung der Gebietsabgrenzung „Radevormwald, Wupperorte“ als soziale 
Stadt 
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